
STELLUNGNAHME 

 Berlin, 29. September 2010 
  
 

 

 - 1 -
 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

Zum Thema:  
Entwurf der Bundesregierung zu einem Gesetz zur Regelung des Beschäftig-
tendatenschutzes 

 
I. Vorbemerkung 
Der DIHK begrüßt, dass der Beschäftigtendatenschutz im BDSG geregelt werden soll. 
 
Im Rahmen der letzten Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes wurde § 32 BDSG eingefügt. 
Er sollte nach dem Willen des Gesetzgebers keine neuen Regelungen beinhalten, sondern lediglich 
den bestehenden Rechtszustand wiedergeben. § 32 erhöhte jedoch die Rechtsunsicherheit. Sie 
geht im Wesentlichen zulasten der Unternehmen. Daher bestand die Hoffnung, dass der Entwurf 
eines Beschäftigtendatenschutzgesetzes die bislang ungeklärten Fragen beseitigt. Diesen An-
spruch erfüllt der vom Kabinett beschlossene Entwurf aber nicht. Durch die inflationäre Verwendung 
von unbestimmten Rechtsbegriffen („erforderlich“, „verhältnismäßig“) erhalten die Unternehmen, 
also die Anwender des Gesetzes, keine sichere Basis für den zukünftigen Umgang mit Beschäftig-
tendaten. Nach wie vor wird es der Rechtsprechung bzw. den Aufsichtsbehörden obliegen, eine 
Interessenabwägung aufgrund des Einzelfalls vorzunehmen. Auch die vielen komplexen Verwei-
sungen sind wenig hilfreich. Kaum eine Norm ist aus sich selbst heraus verständlich. Der nunmehr 
vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetzentwurf lässt eine Ausgewogenheit zwischen den be-
rechtigten Interessen der Arbeitgeber und denen der Arbeitnehmer weitgehend vermissen.  
Die einzelnen Paragrafen, die jeder für sich einen Sachverhalt zu regeln versuchen, machen das 
Gesetz nicht lesbar, sondern halten sich an Einzelfallgestaltungen fest („Ferngläser und Fotoappa-
rate“). Inhaltlich gesehen erweckt der Entwurf in einigen Bereichen den Eindruck, dass ein Gesamt-
konzept fehlt. Ein anschauliches Beispiel dafür sind die Vorschriften zum Bewerbungsverfahren, 
das in den §§ 32 ff. geregelt ist. Statt sich auf die Regelung von Grundsätzlichem zu beschränken, 
enthält der Entwurf Vorschriften zu sozialen Netzwerken und Plattformen, auf denen sich der Ar-
beitnehmer Arbeitgebern präsentiert. Gerade das Bewerbungsverfahren ist ohnehin schon höchst 
komplex, juristisch anspruchsvoll und mit zahlreichen Vorschriften aus verschiedenen Gesetzen 
(SGB, AGG etc.) völlig überfrachtet. Selbst für Juristen ist die Fülle der gestellten Anforderungen 
nur schwer zu überschauen. Daher werden in diesem Bereich häufig Fehler gemacht (anschauli-
ches Beispiel: AGG-widrige Stellenanzeige für die Rechtsabteilung eines juristischen Fachverlages: 
BAG vom 19.08.2010 - 8 AZR 530/09). Es wäre daher wichtig gewesen, die Regelungen einfacher 
und übersichtlicher zu gestalten und nicht durch eine Vielzahl von Spezialregelungen zu verkompli-
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zieren. Der Kreis der Anwender und Adressaten des Gesetzes sind ganz überwiegend Unterneh-
mer ohne juristische Vorbildung, die keine eigene Rechtsabteilung unterhalten. Es ist diesen Unter-
nehmern nicht zu vermitteln, dass sie bereits im Vorfeld einer Einstellung kostspielige juristische 
Beratung in Anspruch nehmen müssen. 
 
Die Vielzahl der neuen Informationspflichten zeigt die erhebliche Belastung der Unternehmen, ins-
besondere für kleinere und  mittlere Unternehmen. Der Dokumentationsumfang würde wachsen, die 
Rechtssicherheit jedoch nicht. Die Gesetzesänderung bedeutet aber auch, dass die bisher in der 
weit überwiegenden Anzahl von Betrieben herrschende vertrauensvolle Zusammenarbeit von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern auf eine andere Basis gestellt wird.  
 
Durch die sehr detaillierten Regelungen des Beschäftigtendatenschutzes verliert das BDSG zudem 
seine Qualifikation als „lex generalis“. Damit ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten in der Ausle-
gung bei bestimmten Gesetzeskonkurrenzen (z. B. AGG). 
 
Eine der Hauptforderungen der IHK-Organisation auf europäischer und nationaler Ebene sind Er-
leichterungen beim Konzerndatenschutz, die international operierende Unternehmen dringend be-
nötigen (z. B. Weitergabe für konzerninterne Versetzungen, gemeinsame Personaldienste, zusam-
mengefasste IT-Services, gemeinsame Nutzung von Telekommunikation). Hierzu fehlt im Entwurf 
jeglicher Ansatz. Die Situation dürfte sich für die Unternehmen sogar noch verschlimmern, da die 
bisherige Möglichkeit eines Rückgriffs auf § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG  nunmehr explizit über § 27 Abs. 
3 verwehrt ist. Bisher hatten die Datenschutzaufsichtsbehörden im sog. Darmstädter Papier den 
Konzerndatenfluss auf diese Vorschrift gestützt und die Zulässigkeit an bestimmte Voraussetzun-
gen geknüpft. Die Vorstellung, dass Konzernunternehmen datenschutzrechtlich Dritte sind, passt im 
Arbeitsverhältnis nicht, weil Synergien zur Entlastung genutzt werden. Ein modernes Datenschutz-
recht muss auch der Wirklichkeit in einer globalisierten Welt entsprechen, dass innerhalb von Kon-
zernen schnell internationale Projektteams gebildet werden und Datenflüsse auch außerhalb der 
EU stattfinden. Der Umgang mit Arbeitnehmerdaten müsste hier zumindest mit betrieblichen Ver-
einbarungen bzw. aufgrund von Einwilligungen regelbar sein. Nach dem jetzigen Entwurf ist dies 
künftig nur noch sehr eingeschränkt möglich. Konzernweite „Telefonbüchern“, eine konzernweite 
Konzentration spezieller Aufgaben bei einer Konzerngesellschaft u. ä. beurteilen sich nach wie vor 
nach den allgemeinen Regelungen und bleiben damit ungerechtfertigten Unsicherheiten von Inte-
ressenabwägungen im Einzelfall sowie Erschwernissen (z.B. Regelungs-/Kontroll-/Dokumentations-
pflichten bei Auftragsdatenverarbeitung) ausgesetzt. Hier wäre eine privilegierende Regelung bei-
spielsweise in § 11 BDSG wünschenswert, die den Besonderheiten eines Konzerns Rechnung 
trägt. So ließen sich ggf. auch in diesem Bereich durch verbindliche Unternehmensregelungen im 
Konzern – ähnlich wie bei § 4c Abs. 2 BDSG - die für eine zweckgebundene Aufgabenkonzentration 
notwendigen datenschutzrechtlichen Erfordernisse sicherstellen, ohne eine Vielzahl von schriftli-
chen Einzelvereinbarungen zwischen Konzerngesellschaften abzuschließen. 
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Schließlich fehlt eine Regelung zur Datenschutzkontrolle der Beschäftigtendaten des Betriebsrats. 
Denn dem Unternehmen ist als verantwortliche Stelle auch ein Datenverarbeitungsverstoß des Be-
triebsrats zuzurechnen. 
 
Die Fachliteratur diskutiert zu Recht die Frage, ob die Regelung des vorgelegten Gesetzentwurfs, 
die Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung grundsätzlich abzu-schaffen, über-
haupt mit europäischem Recht vereinbar ist. Auch wir haben daran erhebliche Zweifel.  
 
II. Zu den einzelnen Vorschriften 
 
1. zu § 3 Abs. 12 
Die Definition der „Beschäftigtendaten“ ist ungenau und damit rechtsunsicher. Sind davon auch 
Daten erfasst, die zum Umfeld des Beschäftigten gehören? Dies betrifft z. B. die Aufnahme von 
Daten Dritter, die bei Unfällen zu benachrichtigen sind.  
 
Die jetzige Definition gibt nur die bestehende Rechtslage des § 32 BDSG wieder, dessen Wortlaut 
„Personenbezogene Daten eines Beschäftigten“ erfasst. Diese Begrifflichkeiten werden alle in § 3 
BDSG näher definiert. Eine Definition von „Beschäftigtendaten“ ist daher überflüssig, wenn man an 
der Formulierung „Personenbezogene Daten eines Beschäftigten“ des § 32 festhält. 
 
2. zu § 27 Abs. 3 
Die Beschränkung auf die „Vorschriften des zweiten, dritten und vierten Unterabschnitts“ übersieht, 
dass es auch andere Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Beschäf-
tigtendaten gibt, z. B. Sozialversicherungsrecht, Lohnsteuergesetz, Kirchensteuergesetze.  
 
Die Reduzierung der Verweisung auf diese Unterabschnitte nimmt den Unternehmen die Rechts-
grundlage des § 28 BDSG. Die Gesetzesbegründung führt zu Abs. 3 zwar aus, dass die übrigen 
Bestimmungen des BDSG anwendbar bleiben, soweit Beschäftigtendaten für andere Zwecke als 
die des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden. Die damit ausgeräumte Konkurrenz der 
Vorschriften ist grundsätzlich zu begrüßen. Wie weit diese Zwecke allerdings reichen, wird nicht 
ganz klar. Die Abgrenzung, inwieweit vor allem der äußerst praxisrelevante § 28 Abs. 1 Nr. 2 
BDSG, der bislang von den Aufsichtsbehörden akzeptierte Rechtsgrundlage für den Konzerndaten-
fluss war, für Beschäftigtendaten (z.B. konzerninterner Datenfluss, Outsourcing vor allem in Dritt-
staaten/Funktionsübertragungen) weiterhin anwendbar bleibt, wird weiter erschwert. Hier muss 
dringend klargestellt sein, dass die bislang auf § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG gestützten Möglichkeiten 
weiterhin bestehen.  
 
3. zu § 32 Abs. 1 
Die Beschränkung der Daten, die von dem Bewerber erhoben werden dürfen, übersieht z. B., dass 
auch die Kontodaten erhoben werden müssen, damit der Arbeitgeber nach einem Vorstellungsge-
spräch die Fahrtkosten erstatten kann. Da hier keine Einwilligung vorgesehen ist, kann der Arbeit-
geber dieses Datum zukünftig nicht mehr erheben. Ferner fehlt die Möglichkeit, mehrere Telefon-
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nummern zu erheben, obwohl dies heute gängige Praxis ist (Festanschluss, Mobiltelefonnummer). 
Gleiches gilt für Daten zum Alter bzw. zum Geburtsdatum und dem Geschlecht. Auch die Frage 
nach dem Gehaltswunsch dürfte der Arbeitgeber nicht mehr stellen bzw. das Datum nicht erheben.  
 
4. zu § 32 Abs. 2  
Die hier geregelte Materie ist bereits weitgehend durch das AGG abgedeckt. Abs. 2 nennt neben 
AGG-Gesichtspunkten zusätzliche Kriterien, die durch arbeitsrechtliche Rechtsprechung zum Fra-
gerecht des Arbeitgebers bereits entschieden sind. Die Auflistung erweckt den Anschein der Voll-
ständigkeit, ist dies jedoch vermutlich nicht. Was ist beispielsweise mit dem Thema „Scientology“, 
welches insbesondere für Unternehmen, die sich an öffentlichen Vergabeverfahren beteiligen, von 
Bedeutung ist (Stichwort: Schutzerklärungen)? Besser wäre daher eine beispielhafte Formulierung 
wie: „Der Arbeitgeber darf Daten eines Beschäftigten, insbesondere über die Gesundheit, Vermö-
gensverhältnisse, …, erheben, wenn und soweit diese Daten wegen der Art der auszuübenden 
Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung wesentliche und entscheidende berufliche Anforde-
rungen oder Hindernisse darstellen.“ 
 
Die AGG-Kriterien sind ausreichend im AGG geregelt; Doppelregelungen schaffen nur Verwirrung. 
Gesundheit, Vermögensverhältnisse, Vorstrafen und laufende Ermittlungsverfahren haben mit dem 
AGG nichts zu tun. Die Bezugnahme erscheint hier unsystematisch. Zudem werden so über den 
Umweg des Datenschutzrechts die Bestimmungen des AGG mittelbar erweitert.  
 
In bestimmten Bereichen (Kassiererin, Bankangestellte, …) spielen die Vermögensverhältnisse eine 
wichtige Rolle und müssen auch in Zukunft abgefragt werden dürfen. Einschlägige Vorstrafen oder 
Ermittlungsverfahren sind ein deutlicher Hinweis auf die Eignung. Wie könnte man jemandem, der 
schon wegen Diebstahls und Unterschlagung vorbestraft ist, Gelder anvertrauen oder jemanden mit 
der Betreuung der Auszubildenden oder von Kindern betrauen, der schon einschlägig vorbestraft 
ist? Daher sind auch bereits jetzt völlig zu Recht entsprechende Fragen erlaubt.  
 
5.  zu § 32 Abs. 3 
Die Aufnahme des Verbotes der Verwendung von Daten aus sozialen Netzwerken wie facebook, 
studiVZ etc. ist aus unserer Sicht überflüssig. Es bleibt ein Rätsel, wie der Gesetzgeber die Einhal-
tung dieses Verbot überprüfen will. Es ist im Zweifel gar nicht nachweisbar, dass ein Arbeitgeber 
über google Informationen über einen Bewerber sucht. Bei Facebook ist etwa je nach persönlicher 
Einstellung des Nutzers der Besuch auch von Nichtmitgliedern gestattet, ohne dass erkennbar ist, 
wer die Seite besucht hat. Verfolgbar bleibt damit nur das Abspeichern solcher Daten nicht hinge-
gen die Suche. Der Gesetzgeber übersieht dabei zudem, dass es jedem Teilnehmer an sozialen 
Netzwerken überlassen ist, was er im Internet der Allgemeinheit zur freien Verfügung stellt. 
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6. zu § 32 Abs. 4, 5 
Fraglich ist, warum in diesen beiden Absätzen differenziert wird, obwohl mit beiden Absätzen die 
Interessen der jeweiligen Arbeitgeber geschützt werden sollen. Abs. 4 endet mit „… oder nach der 
Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt.“ während in Abs. 5 S. 1 in 
diesem Zusammenhang ein „und“ steht. 
 
7. zu § 32 Abs. 6  
Eine Abgrenzung zwischen „erlaubten“ und „verbotenen“ Netzwerken ist für den Arbeitgeber heute 
schon kaum möglich. Aufgrund des Booms derartiger Netzwerke im Internet wird sich dieses Prob-
lem künftig noch erschweren. Den Betroffenen ist die weltweite Veröffentlichung der von ihnen 
selbst ins Internet gestellten Daten bekannt. Sie gehen bewusst mit diesen Informationen an die 
Öffentlichkeit und müssen damit rechnen, dass auch mögliche Arbeitgeber diese Informationen 
nutzen. Das schutzwürdige Interesse des Betroffenen kann sollte nur dann Berücksichtigung finden, 
wenn es sich um geschützte und ausschließlich bestimmten Personen freigegebene Plattformen 
handelt. 
 
Das Verbot der Nutzung von Daten aus sozialen Netzwerken führt in der Konsequenz allein zu Be-
weislastfragen bei Ablehnungen von Bewerbungen. Sie bürdet dem Arbeitgeber zusätzliche Nach-
weispflichten auf, dass die Bewerbung nicht aufgrund negativer Erkenntnisse aus sozialen Netz-
werken abgelehnt wurde. Eine tatsächliche Kontrolle kann weder eine Aufsichtsbehörde noch eine 
andere Institution durchführen; daher ist diese Regelung überflüssig. Streng genommen führt diese 
Vorschrift dazu, dass Persolanentscheider keine Zeitung mehr lesen dürfen. 
 
Die bisherige Möglichkeit, auch ohne Einwilligung des Bewerbers bei früheren – nicht aktuellen - 
Arbeitgebern Erkundigungen einziehen zu können, sollte erhalten bleiben.  
 
8. zu § 32a Abs. 1 
Für den Datenschutz sind Zulässigkeitsvoraussetzungen einer ärztlichen Untersuchung oder eines 
Eignungstests nicht relevant und sollten daher an dieser Stelle nicht definiert werden. Lediglich der 
Umgang mit und die Weitergabe von Ergebnissen solcher Untersuchungen und Tests ist Bestand-
teil des Datenschutzes und damit des Gesetzentwurfs. 
 
Der Unternehmer hat ein maßgebliches Interesse daran, vor Einstellung eines Arbeitnehmers zu 
erfahren, ob gesundheitliche Beeinträchtigungen des Bewerbers vorliegen, die bei der Ausübung 
der in Rede stehenden Tätigkeit dauerhaft zu Problemen führen können. Die Beurteilung in Katego-
rien wie „geeignet“ oder „nicht geeignet“ kann dieses Interesse jedoch nicht ausreichend berück-
sichtigen.  
 
Dies führt insbesondere dann zu Problemen, wenn der Arbeitnehmer voraussichtlich nur noch für 
einen bestimmten Zeitraum in der Lage sein wird, die betreffende Tätigkeit auszuführen, weil sein 
Gesundheitszustand ein längeres Tätigwerden nicht mehr zulässt. Häufig könnte dann nur eine 
weitere, später durchgeführte Untersuchung des Arbeitnehmers Klarheit schaffen. Es ist nicht klar, 
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ob das Ergebnis der Untersuchung in derartigen Fällen als „geeignet“ oder „nicht geeignet“ ausfal-
len soll.  
 
Sofern der Beschäftigte entstandene gesundheitliche Beeinträchtigungen im Nachhinein als Dienst-
zeitbeschädigungen bzw. als durch die Beschäftigung hervorgerufene Krankheit geltend macht, 
könnte auf die Unternehmen ein erhöhter Nachweisaufwand zu kommen. 
Dem könnte durch einen einzelfallabhängigen Anspruch der Unternehmen auf Einsichtnahme in die 
vollständigen, hierfür entsprechend lang aufzubewahrenden, Untersuchungsunterlagen im Falle 
eines Rechtsstreits Rechnung getragen werden. Hierfür müssten dem untersuchenden Arzt oder 
dem Beschäftigten selber entsprechend lange Aufbewahrungsfristen auferlegt werden. 
 
Eine ärztliche Untersuchung wird derzeit insbesondere vor einer Anstellung im öffentlichen Dienst 
oder der Verbeamtung vorgenommen. Das Ergebnis wird dem Arbeitgeber dabei in Form eines 
Gesundheitszeugnisses, das jedenfalls über die Frage der Geeignetheit des Bewerbers hinausgeht, 
mitgeteilt. Es geht aus dem Gesetzentwurf nicht hervor, ob diese Praxis künftig unzulässig sein soll 
(Spezialgesetze?). Wenn es im Bereich der öffentlichen Hand eine Besserstellung gegenüber priva-
ten Arbeitgebern gäbe, wäre dies jedenfalls nicht nachvollziehbar. 
 
9. zu § 32a Abs. 2 
Diese Regelung schränkt die Vertragsfreiheit zulasten des Arbeitgebers in unzulässiger Weise ein. 
Ob er einen allgemeinen Eingangstest z. B. für Auszubildende durchführen möchte oder aufwändi-
ge Assessment-Center-Verfahren anwendet, muss allein dem Arbeitgeber überlassen bleiben. Be-
reits der damit verbundene Aufwand schränkt die Beliebigkeit der Verfahren ausreichend ein.  
 
Nicht recht nachvollziehbar ist die Regelung, dass der Arbeitgeber nur mit Einwilligung das Ergeb-
nis der Prüfung erfahren soll. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Arbeitgeber den Test 
selbst durchführt. Wenn er Dritte damit beauftragt, könnte dies als Auftragsdatenverarbeitung zu 
werten sein, so dass ein Datenübermittlungsverhältnis ebenfalls nicht entsteht. Darüber hinaus be-
steht keine Schutzbedürftigkeit des Bewerbers, da auch in Eignungstests ohnehin keine Fragen 
gestellt werden dürften, die bereits nach den anderen Regelungen des § 32 verboten sind. 
 
10. zu § 32b Abs. 2  
Die geplante Regelung würde zu erheblichem zusätzlichen bürokratischen Aufwand führen. Der 
Arbeitgeber soll aufgrund von § 32b Abs. 2 bei jeder Information, auch wenn er diese nur zufällig 
erhält, überprüfen müssen, ob er diese im Rahmen des Bewerbungsverfahrens hätte erheben dür-
fen. Hat er die Information selbst erhoben, so müssen die Voraussetzung des BDSG zur Datenver-
arbeitung- und -nutzung vor Begründung von Beschäftigungsverhältnissen erfüllt sein. Hat er die 
Information durch den Bewerber selbst erhalten, ist dies nicht erforderlich. Dies führt de facto dazu, 
dass der Arbeitgeber jede Information hinsichtlich ihrer Herkunft kennzeichnen müsste. Schwierig 
wird es insbesondere dann, wenn der Bewerber beispielsweise Daten von sich im Bewerbungsge-
spräch preisgibt. Sollte sich es um solche Informationen handeln, die nicht den Voraussetzungen 
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des § 32b Abs. 2 Nr. 1 und 2 entsprechen, müsste wiederum überprüft werden, ob der Arbeitgeber 
zur Preisgabe der Information Veranlassung gegeben hat.  
Die Vorschrift ist für die Praxis daher untauglich. Hier stellt sich auch wieder die Frage der Beweis-
last, falls der Bewerber in einer späteren Klage behauptet, der Arbeitgeber habe Informationen bei 
der Beurteilung des Bewerbers zugrunde gelegt, die er im Bewerbungsgespräch lediglich auf Ver-
anlassung des Arbeitgebers preisgegeben habe. Um auf der sicheren Seite zu sein, müsste der 
Arbeitgeber letztendlich jedes Bewerbungsgespräch wörtlich protokollieren, falls er den Bewerber 
aufgrund dieser konkreten Information ablehnen möchte.  
 
11. zu § 32b Abs. 3  
Hier müsste berücksichtigt werden, dass aus steuerrechtlichen Gründen auch eine längere Aufbe-
wahrungszeit zumindest von Teilen der Unterlagen erforderlich sein könnte, weil z. B. Fahrtkosten 
erstattet wurden. Die entsprechend ergänzte Formulierung könnte lauten „Dies gilt nicht, wenn ge-
setzliche Aufbewahrungsfristen bestehen, der Beschäftigte in die weitere Speicherung eingewil-
ligt hat oder …“. Dies würde auch die Vorgaben des § 15 AGG mit umfassen. 
 
Beispiel: Der Arbeitgeber hat gemäß § 9 Absatz 3 der Verordnung über das Bewachungsgewerbe 
die Wachpersonen, die er beschäftigen will, der zuständigen Behörde vorher zu melden. Stellt die 
Behörde Tatsachen fest, die der Beschäftigung als Wachperson entgegenstehen, kann ein Be-
schäftigungsverhältnis als Wachperson auf Grund der Mtteilung an den Arbeitgeber nicht begründet 
werden. Auch derartige personenbezogene Daten muss der Arbeitgeber für bestimmte Dauer do-
kumentieren/speichern können. 
 
12. zu § 32c  
Die Anordnung ärztlicher Untersuchungen und/oder Eignungstests unter die strengen Anforderun-
gen der Ziffern 1 und 2 (tatsächliche Anhaltspunkte bzw. Arbeitsplatz-/Tätigkeitswechsel) zu stellen, 
ist unseres Erachtens überzogen. Dass erst tatsächliche Anhaltspunkte für Zweifel an der Eignung 
vorliegen müssen, was mit einer zusätzlichen Beweislast für die Unternehmen verbunden ist, ist 
abzulehnen. Durch die Beschränkung auf Arbeitsplatz- bzw. Tätigkeitswechsel ist etwa nicht ge-
währleistet, dass Mitarbeiter, die im Rahmen von (internationalen) Personaleinsätzen, weiterhin auf 
sicherheitsrelevanten Kundenanlagen eingesetzt werden können, für die eine vorherige oder lau-
fende Gesundheitsuntersuchung sinnvoll oder kundenseitig vorgeschrieben ist. 
 
Es ist nicht ersichtlich, wie ein Unternehmen mit dieser Vorschrift noch Potentialanalysen mit Nach-
wuchskräften durchführen kann, um deren weitere Entwicklung gezielt zu fördern. 
 
13. zu § 32d Abs.1 
Nach Ziff. 1 darf der Arbeitgeber nicht einmal die Daten verarbeiten und nutzen, die der Arbeitneh-
mer ihm freiwillig nach § 32b Abs. 2 übermittelt hat. Damit wird das Recht des Beschäftigten ver-
letzt, frei darüber zu bestimmen, wem er zu welchem Zweck persönliche Daten mitteilt und über den 
Gebrauch dieser von ihm mitgeteilten Daten (durch Dritte) zu bestimmen. 
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Damit ist auch eine Schutzwürdigkeit des Arbeitnehmers nicht erkennbar. Es bedürfte in § 32d einer 
Regelung wie in § 32b Abs. 2 S. 2. 
 
Des Weiteren scheint nicht klar, ob von dieser Vorschrift auch Daten erfasst sind, die "Neben-
schauplätze" des Beschäftigungsverhältnisses betreffen, z. B. Überlassen eines betriebliches Park-
platzes mit Fahrzeug bezogener Nutzung durch Angabe des KfZ-Kennzeichens oder Verkauf be-
trieblicher Erzeugnisse an Beschäftigte und Rechnungslegung. 
 
14. zu § 32d Abs. 3 
Diese Vorschrift soll zukünftige Grundlage für Korruptions- und Compliance-Anforderungen inklusi-
ve Geldwäsche sein. Sie erschwert den Unternehmen aber präventives Vorgehen. Die  Regelung 
lässt zudem in zweifacher Hinsicht die nötige Klarheit vermissen: 
1. Der Wortlaut begrenzt die Regelung auf Straftaten/Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang 

mit dem Beschäftigungsverhältnis. Es gibt aber Konstellationen, die „außerhalb“ angesiedelt 
sind. Als Beispiel ist hier der Terrorist / Schläfer zu nennen, der einer Tätigkeit zur Absicherung 
des Lebensunterhalts nachgeht, ohne dass diese im Zusammenhang mit Terrorzwecken stehen 
muss. 

2. Die Vorschriften zu Geldwäsche und Compliance fordern – zumindest für einen konkretisierten 
Bewerberkreis – bereits Maßnahmen vor der Einstellung. Auch insoweit passt die Regelung in  
§ 32d Abs. 3 nicht, der sich lediglich auf die Datenverarbeitung und -nutzung im Beschäfti-
gungsverhältnis bezieht.  

 
15.  zu § 32d Abs. 4 
Diese Regelung halten wir für unnötig. Dass Dritte, an die Beschäftigtendaten übermittelt worden 
sind, diese nur zweckgebunden verarbeiten und nutzen dürfen, ergibt sich aus den allgemeinen 
Datenschutzvorschriften. Dazu bedarf es keines besonderen Hinweises, der Aufwand ist weder 
erforderlich noch vertretbar. Um eine solche Datenübermittlung wüde es sich beispielsweise auch 
bei einer Hotelreservierung für einen Beschäftigten zum Zweck der Teilnahme an einer Fachtagung 
handeln.  
 
16. zu § 32d Abs. 5 
Im Arbeitsverhältnis können entsprechende Profile und aus Potentialanalysen gewonnene Erkennt-
nisse auch für das persönliche Weiterkommen eines Beschäftigten innerhalb des Unternehmens 
wichtig sein. Wenn die Daten nicht den Zweck erfüllen dürfen, unter Zusammenführung von Teilas-
pekten ein für den Betrieb notwendiges Gesamtbild des Beschäftigten zu ergeben, wird dem Betrieb 
ein wesentliches Werkzeug zur verantwortungsbewussten Mitarbeiterführung und Mitarbeiterent-
wicklung entzogen. Ein Verbot könnte Unternehmen dazu veranlassen, Stellen gerade im Füh-
rungsbereich eher mit externen Mitarbeitern zu besetzen, um die Möglichkeiten der Datenerhebung 
und -verarbeitung vor Begründung des Beschäftigungsverhältnisses nutzen zu können.  
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Die Vorschrift widerspricht außerdem den Pflichten des Arbeitgebers aus § 84 Abs. 2 SGB IX. 
Wenn er über den Gesundheitszustand des Arbeitnehmers keine umfassenden Kenntnisse hat, 
kann er auch keine Wiedereingliederungsmaßnahmen veranlassen.  
 
17. zu § 32e 
Die Struktur des § 32e ist misslungen. Zum einen besteht ein Widerspruch zwischen der Überschrift 
„ohne“ und Abs. 1 „mit“ Kenntnis des Beschäftigten. Zum anderen wird in Abs. 1 – das Verbot, dass 
Beschäftigtendaten nur mit Kenntnis erhoben werden dürfen – erst an dieser Stelle erwähnt. Nicht 
eindeutig ist das Verhältnis zu § 32c Abs. 1. Sofern Beschäftigtendaten generell nur mit Kenntnis 
und unter den Voraussetzungen des § 32c Abs. 1 erhoben werden sollen, dann sollte dies bereits 
explizit in § 32c Abs. 1 geregelt werden. Eine weitere Unsystematik ergibt sich aus dem Verhältnis 
von Abs. 4 zu Abs. 7: Abs. 4 regelt unzulässige Ausnahmen, und Abs. 7 regelt wiederum eine gänz-
lich unzulässige Datenerhebung.  
 
Der Arbeitgeber ist im Rahmen der Ermittlungen von Straftaten und (zur Kündigung führenden) 
Pflichtwidrigkeiten erheblich eingeschränkt. Abs. 3 regelt, dass eine Erhebung unterbrochen werden 
muss, wenn der Zweck vorübergehend nicht erreicht werden kann. Hier ist die praktische Durchset-
zung unklar. Welche Maßstäbe sind für die vorübergehende Unmöglichkeit der Zweckerreichung 
anzusetzen? Vor allem: Woher soll der Unternehmer wissen, wann der Punkt der vorübergehenden 
Unmöglichkeit erreicht ist? An diese Überlegungen schließt sich die zeitliche Begrenzung des § 32e 
Abs. 4 an: Es darf keine planmäßige Beobachtung erfolgen, die länger als 24 Std. am Stück oder an 
mehr als vier aufeinanderfolgenden Tagen erfolgt. Wie soll der Arbeitgeber einen Sachverhalt aus-
giebig erforschen und aufdecken, wenn er keine systematische zeitliche Dokumentation bestimmter 
Vorgänge vornehmen darf? 
 
18. zu § 32e Abs. 1 
Die Vorschrift sieht nunmehr generell vor, dass eine Datenerhebung grundsätzlich „nur mit Kenntnis 
des Beschäftigten“ erfolgen darf. Diese Formulierung lässt zu viel Raum für Unklarheiten und könn-
te so verstanden werden, dass jeweils die positive Kenntnis des Beschäftigten erforderlich ist. Au-
ßerdem ist unklar, in welcher Tiefe und mit welchem Detailgrad die Kenntnis erforderlich sein soll. 
Insbesondere aus Gründen der Datenschutzkontrolle und der Datensicherheit werden beispielswei-
se schon im Rahmen der am Arbeitsplatz eingesetzten Informationstechnik eine Vielzahl an Daten 
protokolliert. Um hier eine detaillierte und positive Kenntnis der Beschäftigten sicherzustellen, müss-
te eine sehr umfängliche, für Laien schwer verständliche Dokumentation aller Protokollierungen etc. 
vom Beschäftigten jeweils gegengezeichnet werden. Im Sinne einer praxisgerechten Lösung sollte 
stattdessen eher auf ein „Kennen können“ bzw. „damit rechnen“ der Beschäftigten abgestellt wer-
den. 
 
19. zu § 32e Abs. 2  
Die Einschränkung auf „schwerwiegende Vertragsverletzungen“, die den Arbeitgeber zu einer „frist-
losen Kündigung“ berechtigen, ist unverhältnismäßig. Dem Arbeitgeber muss es auch bei weniger 
schwerwiegenden Vertragsverletzungen, die zu einer fristgemäßen Kündigung berechtigen würden, 
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möglich sein, Daten zu erheben, zu verarbeiten bzw. zu nutzen. Der Beschäftigte ist durch den in 
Abs. 3 nochmals ausdrücklich festgeschriebenen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ausreichend ge-
schützt. Letztlich muss der Grundsatz gelten: Je schwerwiegender die Vertragsverletzung, desto 
tiefer darf der Eingriff gehen.  
Zudem kann durchaus streitig sein, ob ein bestimmtes Verhalten zu einer Kündigung aus wichtigem 
Grund berechtigt. Wer soll diese riskante Prognose wagen? Bei der Frage, wie ein Gericht im kon-
kreten Einzelfall entscheiden würde, können selbst Juristen häufig nur spekulieren, so dass diese 
Vorschrift keine Rechtssicherheit bringt 
 
Die Möglichkeiten für den Arbeitgeber, präventiv zur Verhinderung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten Daten zu erheben, sind so gut wie zunichte gemacht. Insbesondere die Einschränkung 
auf „damit im Zusammenhang stehende…“ verhindert Präventivmaßnahmen.  
 
20. zu § 32e Abs. 4 
Ziff. 2 erschwert dem Arbeitgeber die Aufklärung von Straftaten. Bei Sachverhalten, die sich nur 
schwer aufklären lassen, dürfte dies dazu führen, dass die Polizei bei dem Verdacht von Straftaten 
frühzeitig hinzugerufen werden muss. Dies wird sich erheblich auf den Betriebsfrieden auswirken. 
Besser wäre es, dem Arbeitgeber in begründeten Verdachtsfällen die Möglichkeit zu geben, zu-
nächst selbst zu ermitteln. Als Kompromiss schlagen wir vor, die zeitliche Beschränkung durch „in 
der Regel“ für die Praxis tauglicher zu formulieren.  
 
Das in § 32e Abs. 4 Ziff. 3 neu enthaltene Verbot einer verdeckten Videoüberwachung steht im Wi-
derspruch zu den bislang höchstrichterlich (z. B. BAG, Urt. vom 27.03.2003) bestätigten Erforder-
nissen der Praxis. In der Rechtsprechung war anerkannt, dass eine verdeckte Videoüberwachung 
zulässig ist, wenn der konkrete Verdacht einer strafbaren Handlung besteht, weniger einschneiden-
de Maßnahmen ausgeschöpft sind und die Videoüberwachung praktisch das einzig verbleibende 
Mittel darstellt. Jetzt wäre nicht einmal mehr eine den Beschäftigten dienliche Aufklärung von Büro-
diebstählen möglich, bei denen der Mitarbeiter der Aufstellung einer versteckten Videokamera in 
seinem Büro zugestimmt hat („Diebesfalle“), um während seiner Abwesenheit erfolgte Diebstähle 
seines Eigentums aufzuklären. Die Konsequenz ist, dass die offene Videoüberwachung erheblich 
ausgeweitet werden wird, womit dem Datenschutz nicht Genüge getan wird. Sinnvoll wäre daher 
eine Regelung mit Ausnahmetatbeständen, bei denen – vorübergehend – auf die Information ver-
zichtet werden könnte, z. B. in dringenden Verdachtsfällen.  
 
21. zu § 32e Abs. 7  
Was genau unter „Daten, die den Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen“ im Einzelnen zu 
verstehen ist, ergibt sich weder aus dem Gesetzestext noch aus der Begründung. Es wäre sinnvoll 
gewesen, die Formulierung des BVerfG zumindest in der Begründung zu konkretisieren.  
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22. zu § 32f Abs. 1  
Die Betriebsstätte ist bereits in § 12 AO definiert. Daher sollte geprüft werden, ob diese Definition 
nicht einfach übernommen wird. Auf jeden Fall muss ein unterschiedliches Verständnis von „Be-
triebsstätte“ vermieden werden.  
 
Beschäftigte können auch außerhalb ihres Beschäftigungsverhältnisses Straftaten usw. zulasten 
des Arbeitgebers begehen, z. B. wenn sie selbst Kunde ihres Arbeitgebers sind. Daher sollte klar-
gestellt werden, dass § 32f Abs. 1 Ziff. 3 auch für diese Fälle gilt. 
 
Die unter Abs. 1 genannten sieben Gründe zur Beobachtung nicht öffentlicher Betriebseinrichtun-
gen sind per se essentielle Bestandteile zur Wahrung betrieblicher Interessen, so dass eine Be-
gründung für eine Überwachung dieser Betriebsstätten aufgrund o.g. Gründe („Wahrung wichtiger 
betrieblicher Interessen“, „keine schutzwürdigen Interessen des Betroffenen“) nicht nochmals von 
Seiten der Unternehmen darzulegen sein sollte. 
 
23. zu § 32g Abs. 1  
Die abschließende Aufzählung der Zwecke ist zu eng und müsste um den Zweck der Vertragsab-
wicklung erweitert werden. Denn die Verwendung der Ortungssysteme zur Vertragsabrechnung ist 
heute in vielen Bereichen der Wirtschaft gängige Technik. So werden z. B. bei Paketdiensten als 
Teil des Ablieferungsnachweises Ort, Person und Zeit erfasst. Dies muss auch weiterhin möglich 
sein. Häufig werden die durch Ortungssysteme gewonnenen Daten auch für die Zeiterfassung und   
-abrechnung (z. B. elektronisches Fahrtenbuch) verwendet, um größeren Administrationsaufwand 
für Beschäftigte und Arbeitgeber zu vermeiden. Diese Möglichkeit ist durch die enge Zweckbindung 
ausgeschlossen. 
 
Zusätzlich muss es dem Arbeitgeber - die Transparenz der Datenzwecke vorausgesetzt - möglich 
sein, derartige Daten in einem Rechtsstreit zu verwenden, bei dem es z. B. um die Frage geht, ob 
der Mitarbeiter seine Arbeit vertragsgemäß erbracht hat. Die enge Zweckbegrenzung in § 32g Abs. 
1 würde dies nicht zulassen.  
 
24. zu § 32g Abs. 2 
Diese Vorschrift übersieht, dass z. B. der Fahrer während der Fahrt automatisch mit dem Fahrzeug 
verbunden ist. Das Verbot einer personenbezogenen Ortung des Beschäftigten während der erlaub-
ten Nutzung der Sache lässt sich in der Praxis so nicht umsetzen. Zusätzlich besteht ein Wider-
spruch mit Aufzeichnungspflichten aus anderen Vorschriften, wie z. B. dem Fahrpersonalgesetz und 
der Fahrpersonalverordnung. Hiernach hat der Unternehmer die Fahrertätigkeit (Fahrzeug und Fah-
rer) genau zu erfassen und ein Jahr aufzubewahren, bei einer Verwendung dieser Daten zur Ge-
haltsabrechnung sogar für 2 Jahre. Ein weiterer Widerspruch besteht insofern, als die im Transport-
verkehr eingesetzte Fahrerkarte automatisch mit dem Fahrzeug und dem Fahrer verbunden ist. Die 
Einschränkung in Abs. 2 führt dazu, dass die Ortung beweglicher Sachen nahezu ausgeschlossen 
sein wird. 
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25. zu § 32g Abs. 3 
Auch hier ist der Aspekt der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufbewahrung zu berücksichtigen: Im 
Rahmen der Abrechnungszwecke können steuerliche Aufbewahrungsfristen eine Rolle spielen, die 
der Löschung entgegen stehen.  
 
26. zu § 32h Abs. 1 S. 2 
Die Regelung über die Lichtbilder erscheint angesichts mangelnder Konfliktfälle überflüssig, zumal 
die Frage bereits in § 23 KunstUrhG geregelt ist. Zudem wird sie wohl nicht hier vermutet.  
 
27. zu § 32i 
Wenn dem Arbeitnehmer die Nutzung von Telekommunikationsdiensten ausschließlich zu berufli-
chen bzw. dienstlichen Zwecken erlaubt ist, ist eine Einschränkung der Erlaubnis zur Datenerhe-
bung durch den Arbeitgeber nicht nachvollziehbar. Sofern sich der Arbeitnehmer an die ausschließ-
lich dienstliche Nutzung hält, können vom Arbeitgeber keine Daten gesammelt werden, die die zu 
schützende Privatsphäre des Arbeitnehmers betreffen. Dem Arbeitgeber muss weiterhin die Anlass 
unabhängige Möglichkeit erhalten bleiben, für die Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Mitarbeiter 
auch auf Telekommunikationsdaten zurückgreifen zu können, die auch nicht dem Erforderlichkeits-
grundsatz zu unterfallen hat.  
 
Dass der Arbeitnehmer zuvor in geeigneter Weise über Kontrollen informiert werden soll, ist sehr 
praxisfremd. Ziel der Vorschrift muss es sein, dass die Arbeitgeber stichprobenartige Kontrollen 
durchführen dürfen, ohne dabei den Beschäftigten im Vorfeld und mit Angabe eines Zeitraums zu 
informieren. Nur so können mögliche Verstöße festgestellt und geahndet werden. 
 
Zu begrüßen ist, dass der Gesetzgeber eine Regelung für die Fälle der Versetzung, Abordnung und 
Abwesenheit aufgenommen hat (§ 32i Abs. 3). Da diese Regelung aber unter dieselben engen Vor-
aussetzungen der Datenverarbeitung der Abs.1 und 2 gestellt wird, wird diese Reglung in der Praxis 
kaum durchführbar sein und ist daher abzulehnen.  
 
Der Gesetzentwurf enthält nunmehr überhaupt keine Regelung zu der in der Praxis wichtigen Frage 
der privaten Nutzung von TK- und TM-Einrichtungen. Es hätte sich angeboten, hier die entspre-
chenden Regelungen im TKG und im TMG so zu ändern, dass Arbeitgeber, die die private Nutzung 
zulassen wollen oder dulden, nicht länger gesetzlich als Dienstanbieter angesehen werden. Viele 
Arbeitgeber verbieten daher die private Nutzung, obwohl sie grundsätzlich ein Interesse daran ha-
ben, dass ihre Beschäftigten diese Medien nutzen. Eine Änderung des § 3 Ziff. 6 TKG und des § 2 
Ziff. 1 TMG, die die Unternehmen nicht als Diensteanbieter definiert, würde auch datenschutzrecht-
lich weniger Behinderungen für die Arbeitgeber bedeuten.  
Diese Regelung ist ein besonders prägnantes Bespiel dafür, dass die Abschaffung der Einwilligung 
als Rechtsgrundlage für Datenverarbeitung dazu führt, dass Beschäftigte um Erleichterungen, wie 
z. B. die private Nutzung von Internet und E-Mail im Beschäftigungsverhältnis, gebracht werden. 
Denn bislang war es möglich, dem Mitarbeiter eine Privatnutzung einzuräumen, wenn er einwilligte, 
dass die für die geschäftliche Nutzung bestehenden betrieblichen Erfordernissen (Viren-
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/Spamkontrolle, Weiterleitung an Vertreter etc.) auch seine Privatnutzung erfasst. Selbst diese Mög-
lichkeit ist ihm nun aufgrund §§ 32i i.V.m. 32l Abs. 1 genommen. Aufgrund § 32 Abs. 5 könnte hier 
wohl nicht einmal eine Betriebsvereinbarung Abhilfe schaffen. 
 
28. zu § 32l  
Die Vorschrift sieht vor, dass die Einwilligung im Arbeitsverhältnis eine Ausnahme ist. Es gibt 
grundsätzlich keinerlei Gründe dafür, das Arbeitsverhältnis anders zu behandeln als andere rechts-
geschäftliche Schuldverhältnisse. Es entmündigt insofern die Arbeitnehmer. Daher muss es bei 
dem Regel-Ausnahme-Verhältnis bleiben: § 4a BDSG muss auch für das Beschäftigungsverhältnis 
gelten. 
 
Folgendes Beispiel verdeutlicht dies: 
Zwar darf das Geburtsdatum des Mitarbeiters gespeichert werden, da dies im Rahmen des Be-
schäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Möchte der Arbeitgeber aber eine Geburtstagsdatenbank 
im Personalbereich anlegen, um den Mitarbeitern Geburtstagswünsche oder -geschenke zu über-
mitteln, ist das eine sehr nette Geste, jedoch wohl nicht erforderlich. Mit den sehr eingeschränkten 
Möglichkeiten der Einwilligung in § 32l kommt der Arbeitgeber hier nicht hin. Solche Dinge zu ver-
hindern, kann nicht Sinn und Zweck der Gesetzesänderung sein. 
 
Nach allgemeiner Meinung sind Betriebsvereinbarungen als „Rechtsvorschriften“ anzusehen. Diese 
„Privilegierung“ trifft aber nur auf Unternehmen zu, die über einen Betriebsrat verfügen. Betriebs-
vereinbarungen können als kollektivrechtliche Einwilligung gewertet werden. Insbesondere kleinere 
und mittlere Unternehmen haben aber häufig keinen Betriebsrat, so dass sie im direkten Kontakt mit 
den Beschäftigten Abreden treffen müssen. Solche Individualvereinbarungen über die Verarbeitung 
von Daten dürften aber nach dem bisherigen Entwurf nicht getroffen werden, weil die Einwilligung 
nicht zulässig wäre. Dieses Ergebnis ist nicht hinnehmbar und wäre eine ungerechtfertigte 
Schlechterbehandlung von Betrieben ohne Betriebsrat.  
 
29. zu § 32l Abs. 4  
Hier wird in der Tat eine Selbstverständlichkeit geregelt bzw. beschrieben. Diese Regelung ist damit 
überflüssig. 
 
30. zu § 32l Abs. 5  
Die Regelung sichert grundsätzlich und ohne Ausnahme ein datenschutzrechtliches Mindestniveau. 
Kritisch ist jedoch, dass den Gegebenheiten und Erfordernissen des einzelnen Betriebes nicht mehr 
Rechnung getragen werden kann. Weiterhin wird diese Regelung im Zusammenhang mit den teil-
weise rigorosen Vorschriften zu einem Problem. Eine Öffnungsklausel wäre wünschenswert, um 
Spezialfälle mit dem Betriebsrat regeln zu können.  
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Die Vorschrift lässt es auch keine, unter Beteiligung des Betriebsrates erarbeitete Dienstvereinba-
rungen mehr zu, die den obigen Mindeststandard in einzelnen Punkten abweichend regeln, auch 
wenn sie nur im Einzelnen das Datenschutzniveau unterschreiten, ansonsten aber für die Beschäf-
tigten positiv formuliert sind. Und dies, obwohl bei entsprechender Beteiligung des Betriebsrates die 
Rechte der Beschäftigten grundsätzlich als ausreichend gewahrt anzusehen wären. Eine entspre-
chende Ausnahmeregelung könnte aus Unternehmenssicht sinnvoll sein, insbesondere im Hinblick 
darauf, dass mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung sämtliche Dienstvereinbarungen zu überprüfen 
und neu zu bewerten wären.  
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